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Mietbedingungen für das Mietmobiliar
Eigentumsvorbehalt
Das Mobiliar bleibt Eigentum des Werkhofes der Gemeinde Wettingen und darf weder veräussert, 
belehnt, noch verpfändet werden.

Mietdauer
Die Mietdauer für 1 Woche umfasst die Zeitspanne vom Freitag bis und mit Donnerstag.

Mietgebühren und Transportkosten
Die Mietgebühren werden nach Anzahl Wochen verrechnet. Die Verrechnung der Transportkosten 
erfolgt gemäss Gebührenreglement.

Erlass der Mietgebühren
Erlass der Mietgebühren von Festbänken, Tischgarnituren, Marktständen und Abfallbehältern für 
Wettinger Vereine die auf der Vereinsliste der Wettinger Webseite eingetragen sind, unter        
folgenden Bedingungen:
- Angabe Art des Anlasses: Es muss ein Vereinsanlass sein, private Nutzung ist kostenpflichtig
- Angabe Ort des Anlasses: Der Anlass muss auf Wettinger Gemeindegebiet stattfinden. Bei 

Anlässen von Wettinger Vereinen ausserhalb Wettingens ist das Mietmaterial kostenpflichtig
- Kostenfrei nur für zwei volle Tage (z. B. Abgabe am Freitag, Rückgabe am Montag). Eine   

längere Benützung untersteht der Kostenpflicht (ab Tag 3)

Die Transportkosten bzw. die Bereitstellungskosten gemäss Gebührenreglement werden in jedem 
Fall in Rechnung gestellt. 
https://www.wettingen.ch/reglemente?herausgeber=Gemeinde+Wettingen

Mobiliarzustand
Beim Mobiliar handelt es sich um gebrauchte Ware. Das Mietmaterial wird in einem einwandfreien 
Zustand abgegeben oder angeliefert.

Lieferung
Bei der Lieferung wird das Material teilweise in Transportgestellen angeliefert. Die 
Transportgestelle werden während der Mietdauer nicht zurückgenommen und müssen vor Ort 
gelagert werden. Das Mietmaterial muss bei Mietende gemäss Beschreibung von Seite 2-6 zur 
Abholung bereitgestellt werden. Ein allfälliger Aufwand für das richtige Aufpacken wird zum 
Stundenansatz gemäss Gebührenreglement der Gemeinde Wettingen nach effektivem Aufwand 
verrechnet.

Mobiliarrückgabe
Das Mobiliar muss in unbeschädigtem und gereinigtem Zustand zurückgegeben werden. Allfällig 
angebrachte Heftklammern, Reissnägel oder Klebestreifen sind zu entfernen. Die Bereitstellung für 
die Rückgabe soll, wenn möglich am gleichen Ort erfolgen wie bei der Anlieferung. Reparaturen 
und nachträgliche Reinigung werden nach effektivem Aufwand ausgeführt und in Rechnung 
gestellt. Defekte Ware, die nicht mehr repariert werden kann, sowie verloren gegangene Ware wird 
zu 70 % des Neuwertes verrechnet.

Versicherung
Eine allfällige Versicherung (Feuer-, Elementar-, Haftpflicht- und Randalierungsversicherung) hat 
der Mieter selbst abzuschliessen.

https://www.wettingen.ch/reglemente?herausgeber=Gemeinde+Wettingen
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Mietmobiliar
Tische mit Bänken 2.50 x 0.80 m

Ein Tisch bietet Platz für 8 bis 10 Personen. Gewicht Tisch 40 kg, Bank 19 kg. Ab 5 Stück wird  
das Mobiliar in Transportgestellen angeliefert.

    

Informationen zur Bereitstellung für die Rückgabe:

      

Zuerst wird auf das Transportgestell eine Tischplatte mit den 
Füssen nach oben gelegt. Darauf folgen zwei Sitzbänke 
nebeneinander ebenfalls mit den Füssen nach oben. Darauf 
wieder ein Tisch und zwei Bänke mit den Füssen nach oben 
usw. Insgesamt sind so total 5 Tische und 10 Bänke in einem 
Transportgestell gelagert.
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Tische 2.50 x 0.80 m

Die Tische eignen sich als Ablage oder Ausstellungsfläche. Gewicht Tisch 30 kg. Ab 10 Stück wird 
das Mobiliar in Transportgestellen angeliefert.

     

Informationen zur Bereitstellung für die Rückgabe:

Die Tischplatten werden mit den  
Füssen nach oben auf das 
Transportgestell aufgepackt. 
Insgesamt sind so total 13 Tische in 
einem Transportgestell gelagert.
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Garnituren 4.00 x 1.35 m

Die Tisch- und Sitzplatten sind über 3 Holzböcke verbunden. Eine Garnitur bietet Platz für 16 
Personen. Gewicht 40 kg. Ab 15 Stück werden die Tischplatten in Transportboxen und die 
Standböcke lose angeliefert. 
 

             

Informationen zur Bereitstellung für die Rückgabe:

     

Zuerst wird auf das Transportgestell eine Tischplatte mit den 
Querstreben nach oben gelegt. Darauf folgen zwei Sitzbänke 
nebeneinander mit den Querstreben nach unten und wieder 
eine Tischplatte mit den Querstreben nach oben usw. 
Insgesamt sind so total 15 Tischplatten und 30 Sitzplatten in 
einem Transportgestell gelagert.



Mietbedingungen für Festbestuhlung Seite 5

Marktstände 2.50 x 1.30 m

Eisenständer mit Blachendach und Holztisch. Gewicht 80 kg. Ein Marktstand besteht aus 8 
Einzelteilen und muss vor Ort zusammengestellt werden.

                                      

Informationen zur Bereitstellung für die Rückgabe:

  

Zuerst wird das Tischblatt 
mit der stehenden 
Holzkante nach oben 
hingelegt, darauf kommt 
das zweite Tischblatt mit 
der Oberfläche nach oben.

Die Eisenstangen werden 
in die Mitte der Blache 
gelegt und diese 
anschliessend von beiden 
Seiten nach innen gerollt 
Die Füsse werden separat 
bereitgestellt
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Eventzäune 2.20 x 1.10m

Mit Klappfüssen zum Absperren. Können untereinander verbunden werden.
Ab 20 Stück wird das Mobiliar in Transportgestellen angeliefert.

Abfallbehälter 200 Liter

Der Abfallbehälter besteht aus einem Kunststoffkübel sowie einem Sackhaltering aus Eisen. Die 
Abfallbehälter werden mit einem 200 Liter Abfallsack abgeliefert. 
Zusätzliche Abfallsäcke können gegen Verrechnung beim Werkhof bezogen werden.

Kehrichtcontainer 660 Liter

Informationen zur Bereitstellung für die Rückgabe:
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Das Entsorgen der Abfälle ist Sache des Mieters, resp. wird auf Anfrage nach Aufwand verrechnet.
Plakatständer

Die Plakatständer im Format F4 (89.5 x 128cm) werden mit 50 Kg schweren Betonsockel 
ausgeliefert. Sie können doppelseitig beklebt werden und sind gemäss Gebührenreglement 
immer kostenpflichtig.

Zu beachten sind folgende Punkte:

 Es dürfen nur in Wettingen stattfindende Veranstaltungen beworben werden
 Die Plakatständer dürfen nicht für Wahlwerbung oder politische Botschaften/Anlässe      

genutzt werden
 Bitte buchen Sie die Reservation der Ständer möglichst frühzeitig, mindestens 2 Wochen 

vor dem gewünschten Aufhängetermin 
 Einen Plakatentwurf (A4) ist bei der Anfrage beizulegen
 Die Plakate müssen zwingend auf kleisterbarem Plakatpapier gedruckt sein


